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2.Satzung 
zur Änderung der Satzung  
über die Straßenreinigung 

der Stadt Füssen 
(Straßenreinigungssatzung) 

 
Vom 14. Dezember 2022 

 
 
Die Stadt Füssen erlässt auf Grund der Art. 23 Satz 1 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende  
 

Satzung: 
 

§ 1 
ÄNDERUNGSINHALT 

 
Die Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Füssen (Straßenreinigungssatzung) 
vom 6. Dezember 2001 wird wie folgt geändert:  
 
Das Straßenverzeichnis als Anlage zur Straßenreinigungssatzung nach § 2 Abs. 2 wird 
entsprechend der Anlage zu dieser Änderungssatzung neu gefasst.  
 

§ 2 
INKRAFTTRETEN 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Das bisherige Straßenverzeichnis vom 
6. Dezember 2001 in der Fassung der 1. Änderung vom 15. Mai 2019, tritt damit 
gleichzeitig außer Kraft. 
 
 

Füssen, 14. Dezember 2022 
STADT FÜSSEN 

 
 
 

Maximilian Eichstetter 

Erster Bürgermeister 
 

 


